

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































EU Transparency Register - Europa EU

01.01.2015 - Lobbyisten,1 Handels- und BerufsverbÃ¤nde, professionelle Beratungsunternehmen,. Anwaltskanzleien, selbststÃ¤ndige. Fachberater,. 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 673KB Größe
 159 Downloads
 907 Ansichten






 Kommentar


























Briefing Dezember 2014



EU-Transparenzregister ZUSAMMENFASSUNG Die zunehmende Lobby Tätigkeit in den EU-Organen hat Kritik in Bezug auf die Transparenz und Rechenschaftspflicht des EU-Entscheidungsprozesses hervorgerufen. Als Reaktion auf diese Bedenken führte das Parlament im Jahr 1995 das Transparenzregister ein, im Jahr 2008 folgte auch die Kommission diesem Beispiel. Im Jahr 2011 verschmolzen die beiden Organe ihre beiden Instrumente auf der Grundlage einer interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) zu einem europäischen Transparenzregister (TR). Bisher hat sich der Rat nur als Beobachter an dem System beteiligt. Das TR ist ein freiwilliges Registrierungssystem für Instanzen, die unmittelbar oder mittelbar Einfluss auf den Entscheidungsprozess der EU nehmen möchten. Es verzeichnete einen Zuwachs von 1000 Einträgen jährlich und umfasst heute über 7000 registrierten Organisationen. Die tatsächliche Erfassung der Lobby-Organisationen durch das Register ist schwer zu schätzen, aus einer kürzlich veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchung (2013) ging jedoch hervor, dass das Register 60-75 % der Lobby-Organisationen auf EU-Ebene erfasst. In Übereinstimmung mit der IIV wurde das System 2013-2014 einer politischen Überprüfung unterzogen. Als Ergebnis dieser Überprüfung wird im Januar 2015 ein neues, verbessertes Eintragungssystem eingeführt. Das Parlament fordert seit 2008 die Einführung eines obligatorischen Registers für Lobbyisten innerhalb der EU-Organe. Begründet wurde die Forderung dadurch, dass ein obligatorisches Register eine volle Einhaltung des Verhaltenskodexes vonseiten aller Lobbyisten sicherstellen würde. Das Thema spielt zunehmend eine Rolle, vor allem seit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker es auf die politische Agenda setzte und sich verpflichtete, entsprechend den Forderungen des Parlaments bis zum Jahr 2016 einen Vorschlag für ein obligatorisches System vorzulegen. Außerdem veröffentlicht die Kommission seit dem 1. Dezember 2014 Informationen über Zusammenkünfte der Kommissare, der Mitglieder ihrer Kabinette und der Generaldirektoren mit Lobbyisten. Die Gesetze zum Lobbyismus sind in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Obligatorische Registrierungssysteme gibt es nur in Litauen, Polen, Slowenien, Österreich und im Vereinigten Königreich. Das irische Parlament arbeitet derzeit an Rechtsvorschriften für die Einführung einer solchen Regelung. Freiwillige Eintragungssysteme gibt es in Deutschland, Frankreich und in den Niederlanden.



In diesem Briefing:  Was ist das Transparenzregister?  Rechtsrahmen für Lobbyismus in der EU  Entwicklung des Transparenzregisters  Auf dem Weg zu einem obligatorischen EU-Transparenzregister für EU-Organe?  Transparenz des Lobbyismus in den Mitgliedstaaten  Die wichtigsten Quellen
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EPRS Was ist das Transparenzregister?



Die zunehmende Lobby Tätigkeit in den EU-Organen hat Kritik bezüglich der Transparenz und Rechenschaftspflicht des EU-Entscheidungsprozesses hervorgerufen. Als Reaktion auf diese Bedenken führte das Parlament im Jahr 1995 das Transparenzregister ein, im Jahr 2008 richtete die Kommission dann ein eigenes Register ein. Die beiden Organe legten schließlich im Jahr 2011 in Übereinstimmung mit der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen der Kommission und dem Parlament ein gemeinsames Transparenzregister (TR) an. Dabei handelt es sich nach wie vor um ein freiwilliges Registrierungssystem für Interessenvertreter, die auf den Entscheidungsprozess in der EU unmittelbar oder mittelbar Einfluss nehmen möchten. Das TR verzeichnete einen durchschnittlichen Zuwachs von 1000 Einträge und selbstständigen Einzelpersonen pro Jahr und umfasst jetzt über 7000 Organisationen. Es erfasst alle Organisationen und selbstständigen Einzelpersonen, unabhängig von ihrem rechtlichen Status, die im Anwendungsbereich des Registers tätig sind, einschließlich Lobbyisten,1 Handels- und Berufsverbände, professionelle Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien, selbstständige Fachberater, Expertenkommissionen, Forschungsinstitute und wissenschaftliche Einrichtungen. Die kürzlich verabschiedete Gemäß der IIV gehören zu den LobbyÜberarbeitung der IIV tritt am 1. Januar 2015 in Tätigkeiten unter anderem: Kraft und hat eine Aktualisierung des Systems zur • Kontaktaufnahme zu Mitgliedern, Beamten oder sonstigen Folge.



Rechtsrahmen für Lobbyismus in der EU Definition des Lobbying Der Begriff „Lobbying“ geht auf das englische Wort „Lobby“ zurück und bezieht sich auf die Vorhalle, in der die Mitglieder eines Parlaments vor und nach Debatten angesprochen werden können. Unter Lobbying versteht man allgemein „konzertierte Bemühungen, mit denen auf die Politikgestaltung und den Entscheidungsprozess Einfluss genommen werden soll, um bei Regierungsbehörden und gewählten Vertretern ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen“.2 Das Lobbying fällt also in den weiteren Anwendungsbereich der „Interessenvertretung“, es beschränkt sich aber auf die Legislative und die Exekutive.3



Bediensteten der EU-Organe; • Vorbereitung, Verbreitung und Übermittlung von Schreiben, Informationsmaterial sowie Diskussions- und Positionspapieren; • Organisation von Veranstaltungen, Treffen oder Werbemaßnahmen sowie gesellschaftlichen Veranstaltungen oder Tagungen, zu denen Mitglieder, Beamte oder sonstige Bedienstete der EU-Organe eingeladen wurden; • freiwillige Beiträge und Beteiligung an formalen Konsultationen zu geplanten Gesetzgebungsakten und sonstigen Rechtsakten sowie anderen offenen Konsultationen.



In der IIV zum Transparenzregister wird nicht der Ausdruck „Lobbyist“ verwendet, sondern sie bezieht sich auf „Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und Umsetzung von EU-Politik befassen“. In der Vereinbarung wird eine tätigkeitsbezogene Definition verwendet (d. h. ob eine Einrichtung als Lobbyist gilt, hängt nicht von ihrer Rechtspersönlichkeit ab, sondern von ihren Tätigkeiten). Zu Lobbytätigkeiten gehören daher „alle Tätigkeiten [...], mit denen auf die Politikgestaltung oder -umsetzung und die Entscheidungsprozesse der EU-Organe unmittelbar oder mittelbar Einfluss genommen werden soll, unabhängig vom verwendeten Kommunikationskanal oder -medium […]“.4 Die von der EU erstellte Definition des Lobbying umfasst auch indirekte Lobbytätigkeiten und hat im Vergleich zu anderen, ähnlichen Systemen einen sehr großen Anwendungsbereich.5 Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder und Referat für Transparenz
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Lobbying und Transparenz im EU-Primärrecht Die Transparenz des Lobbying wird in den Verträgen nicht reglementiert. In Artikel 11 Absatz 1 EUV wird jedoch auf die Bedeutung der Konsultierung verwiesen, da die Organe verpflichtet sind, „den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit [zu geben], ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen“. Gemäß Absatz 2 dieses Artikels „pflegen [die Organe] einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft“. Die Kommission ist zudem ausdrücklich dazu verpflichtet, „umfangreiche Anhörungen der Betroffenen“ durchzuführen, um „die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten“. Der Dialog mit religiösen Vereinigungen wird in einem eigenen Artikel behandelt (Artikel 17 Absatz 3 AEUV). Die Lobbytätigkeit im Sinne einer Beteiligung der Interessenvertreter am Dialog mit den EU-Organen hat eine klare Rechtsgrundlage in den Verträgen und ist ein Element der partizipativen Demokratie.



Die Transparenz dieses Dialogs ist ausdrücklich in Artikel 11 Absatz 1 EUV vorgegeben („einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog“). Die Frage der Transparenz wird auch in Artikel 15 AEUV 2016-2017 behandelt, in dem vorgeschrieben wird, dass Zweite Überarbeitung des TR; alle EU-Organe „unter weitestgehender Vorlage eines Vorschlags für ein Beachtung des Grundsatzes der obligatorisches TR Offenheit“ handeln, um die 1. April 2015 Rechenschaftspflicht der EU-Organe Frist für alle Registranten für die Anpassung an das neue System und somit die Möglichkeit einer Januar 2015 demokratischen Kontrolle sicherzustellen. Einige sehen Start der neuen TR-Homepage einen Widerspruch zwischen dem Grundsatz der 15 April 2014 Transparenz (nach dem alle Kontakte bekanntgegeben EP und Kommission unterzeichnen die neue IIV werden müssen) und dem Grundsatz der Offenheit (der einen ungehinderten Zugang zu allen Beamten März 2014 Gualtieri-Bericht (AFCO) und Mitgliedern der EU-Organe fordert).6



Entwicklung des Transparenzregisters Situation vor 2011 Zunächst war die Lobbyarbeit in den EU-Organen überhaupt nicht reglementiert. Erst im Jahr 1995 führte das EP das Register der Lobbyisten ein, die Zugang zum Parlament haben. Dieses Register stellte eine Liste der Interessenvertreter dar, denen langfristig Zugang zu den Räumlichkeiten des EP gewährt wurde. Im Mai 2011 waren 4000 Einzelpersonen im Register verzeichnet, jedoch handelte es sich nicht bei allen um tatsächliche Lobbyisten. Zu jener Zeit enthielt das Register nur die Namen der betreffenden Einzelpersonen und der Organisationen, die sie vertraten.



Juni-Dezember 2013 1. Überarbeitung der IIV über das TR durch die hochrangige Arbeitsgruppe (Wieland/Šefčovič) 23. Juni 2011 Unterzeichnung der IIV über TR und Einrichtung des TR 23. Juni 2008 Kommission richtet eigenes Register der Interessenvertreter ein 8. Mai 2008 Entschließung des EP (Stubb/Friedrich) zum Aufbau eines gemeinsamen, obligatorischen TR 2006 Grünbuch der Kommission zur Europäischen Transparenzinitiative 1996 Einführung des EP Registers für akkreditierte Lobbyisten
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Die Kommission führte im Juni 2008 ein freiwilliges Register für Lobbyisten ein, nachdem sie einen Monat zuvor einen Verhaltenskodex für Interessenvertreter verabschiedet hatte. Das Register der Kommission war Bestandteil einer größeren Europäischen Transparenzinitiative (ETI). Im Jahr 2011 umfasste das Register über 3900 Organisationen. Gemeinsames Transparenzregister (seit 2011) In seiner Entschließung vom 8. Mai 2008 verlangte das EP den Aufbau eines obligatorischen Transparenzregisters, das alle Exekutiv- und Legislativorgane der EU (Kommission, Parlament und Rat) abdeckte. Infolgedessen wurde am 23. Juni 2011 eine interinstitutionelle Vereinbarung über ein Transparenzregister unterzeichnet. Die Registrierung ist noch immer freiwillig, die Lobbyisten müssen aber umfangreichere Daten angeben als in den vorangehenden Registern. Unter anderem müssen die sich registrierenden Organisationen eine Schätzung der jährlichen Kosten für die in den Anwendungsbereich des Transparenzregisters fallenden Tätigkeiten sowie die Anzahl der daran beteiligten Personen angeben und etwaige von der EU erhaltene Finanzmittel identifizieren. Sie sollten auch die Legislativvorschläge anführen, deren Entwicklung sie verfolgen. Die Registrierung in dieser öffentlichen Datenbank erfolgt online, und die registrierten Einrichtungen müssen ihre Daten jährlich aktualisieren. Es gibt ein Verfahren für die Einreichung von Beschwerden gegen registrierte Organisationen, die sich nicht an den für das Register gültigen Verhaltenskodex halten. Die IIV umfasst einen Verhaltenskodex, zu dessen Einhaltung sich die registrierten Organisationen verpflichten. Den 12 Punkten des Kodex zufolge müssen sie sich den Beamten und Mitgliedern der EU-Organe namentlich vorstellen und angeben, welche Organisation sie vertreten, welche Interessen, Ziele und Zwecke sie verfolgen und gegebenenfalls für welche Klienten sie sich einsetzen. Die registrierten Organisationen verpflichten sich außerdem dazu, sich nicht auf unlautere Weise Informationen zu beschaffen oder die Beamten und Mitglieder dazu zu verleiten, gegen die für sie geltenden Regeln und Verhaltensnormen zu verstoßen. Zudem müssen sie sicherstellen, dass ehemalige Angestellte der EU, die als Lobbyisten beschäftigt werden, die ihnen obliegenden Geheimhaltungspflichten einhalten. Das Register wird vom gemeinsamen Transparenzregister-Sekretariat (GTRS) geführt. Es überwacht die gesamte Datenbank durch stichprobenartige Überprüfungen der Richtigkeit der Daten. Derzeit werden jährlich 800 Überprüfungen durchgeführt. Registrierte Organisationen und Einzelpersonen, die die erforderlichen Aktualisierungen nicht durchführen oder die unzureichend kooperieren, werden vom System ausgeschlossen. Das GTRS veröffentlicht Jahresberichte mit Statistiken und Übersichten zu den durchgeführten Aktivitäten. Der letzte Jahresbericht betrifft das Jahr 2013.
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Abbildung 1: Im Transparenzregister registrierte Organisationen oder Einzelpersonen, Stand 19.11.2014 (Gesamt: 7 065) Selbstständige Berater 247



Gewerkschaftsverbände 144



Anwaltskanzleien 87



Körperschaften von Behörden (lokal, regional, kommunal) 325 Think tanks, academische und Forschungseinrichtungen 508 Unternehmensberatungen 552 Firmen und gruppen 968



Vertretungen v. Kirchen und Religionsgemeinschaften 41 Europäische Wirtschaftsverbände 2355



NROs 1838



Aus Abbildung 1 geht hervor, dass derzeit 7000 Organisationen oder selbstständige Lobbyisten im Transparenzregister registriert sind. In Abbildung 2 wird die Entwicklung der Registrierungen seit der Einführung des gemeinsamen Registers im Juni 2011 dargestellt. Das Transparenzregister ist online erhältlich. Es ist frei zugänglich und kann in offener Form eingesehen und heruntergeladen werden. Die Informationen können in der Datenbank gesucht und nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden: Art der Organisation, Vertreter, Zugang zum EP, Existenz eines Büros in Brüssel usw. Abbildung 2: Entwicklung der Registrierungen im Transparenzregister seit seiner Einführung 8000



Beratungsfirmen / Anwaltskanzleien / selbständige Berater
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Denkfabriken, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen Organisationen, die Kirchen und Religionsgemeinschaften vertreten Organisationen, die lokale, regionale und kommunale Behörden, andere öffentliche oder gemischte Einrichtungen vertreten Summe
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EPRS 2013 Überarbeitung des Transparenzregisters Hochrangige Arbeitsgruppe Eine gemeinsame hochrangige Arbeitsgruppe des EP und der Kommission7 überarbeitete die IIV und verabschiedete im Dezember 2013 einen vorläufigen Entwurfstext, in dem fachliche und politische Änderungen vorgeschlagen wurden. Die wichtigsten Empfehlungen umfassten klarere Definitionen (z. B. unmittelbare und mittelbare Einflussnahme), eine neue Bestimmung, nach der eine Organisation die Registrierung bereits während der Vorbereitung der entsprechenden Tätigkeiten vornehmen sollte, detailliertere Bestimmungen zu den einzelnen Tätigkeiten, Bestimmungen über Anreize zur Registrierung, neue Bestimmungen über Warnungen und Beschwerden, Bestimmungen über detailliertere Informationen der Lobbyisten (z. B. Mitgliedschaft in hochrangigen Gruppen, beratenden Ausschüssen, Sachverständigengruppen, Mitgliedschaft oder Teilnahme an interfraktionellen Gruppen des EP oder an Branchenforen, sonstigen von der EU geförderten Strukturen und Plattformen usw.). Schließlich wurden Änderungen am Verhaltenskodex vorgenommen, um dessen Grundsätze für alle Interessenvertreter anzuwenden, wurden.8



EU-Transparenzregister



Unmittelbares und mittelbares Lobbying Die überarbeitete IIV über ein TR umfasst eine klare Definition für unmittelbare und mittelbare Lobbytätigkeiten (Beeinflussung der Prozesse der Beschlussfassung):  Unter der „unmittelbaren Einflussnahme“ ist ein unmittelbarer Kontakt zu bzw. eine direkte Kommunikation mit den EUOrganen sowie weitere Folgemaßnahmen zu solchen Tätigkeiten zu verstehen,  während „mittelbare Einflussnahme“ eine Einflussnahme unter Nutzung von Intermediären, wie Medien, der öffentlichen Meinung, Konferenzen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, mit denen die EU-Organe erreicht werden sollen, bezeichnet.



nicht nur jene, die registriert



Im Verhaltenskodex werden präzise Vorschriften festgelegt, um zu vermeiden, dass Lobbyisten die Mitglieder und die Bediensteten der EU-Organe zu inkorrektem Verhalten verleiten. Insbesondere verpflichten sie sich grundsätzlich dazu, die Umsetzung und Anwendung der von den EU-Organen festgelegten Regeln, Kodizes und guten Verwaltungsverfahren zu achten und nicht zu behindern. Sie dürfen Mitglieder oder Bedienstete nicht dazu verleiten, gegen die für sie geltenden Regeln und Verhaltensnormen zu verstoßen. Falls sie ehemalige Beamte oder sonstige Bedienstete der EU (oder Assistenten oder Praktikanten von Mitgliedern der EUOrgane) beschäftigen, respektieren sie deren Pflicht, die für sie geltenden Regeln und Geheimhaltungspflichten einzuhalten. Zudem müssen Lobbyisten alle Bestimmungen über die Rechte und Pflichten ehemaliger Mitglieder der beiden Organe beachten.



Der Gualtieri-Bericht Ein Bericht des EP über die Änderung der IIV wurde im AFCO-Ausschuss erörtert (Berichterstatter: Roberto Gualtieri, S&D, Italien) und vom Plenum am 15. April 2014 angenommen, indem das EP die überarbeitete Fassung der IIV verabschiedete. Gleichzeitig wiederholte es seine Forderung nach einem obligatorischen Register, und forderte die Kommission auf, bis zum Ende des Jahres 2016 einen Vorschlag für eine Verordnung vorzulegen. Das EP betonte auch, dass den Berichten der MdEP auf freiwilliger Basis ein „legislativer Fußabdruck“ angefügt werden sollte, in der alle Lobbyisten angeführt werden, die einen maßgeblichen Einfluss nahmen. Das Transparenzregister ab 2015 Die überarbeitete IIV gilt ab dem 1. Januar 2015, und alle registrierten Organisationen und Einzelpersonen müssen ihre Daten entsprechend aktualisieren. Durch das neue Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder und Referat für Transparenz
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System soll die Qualität der Daten erheblich verbessert werden, indem genauere und aktuelle Informationen verlangt werden, die Datenbank gezielter überprüft und die Interessengruppen für den TR und die neuen Vorschriften sensibilisiert werden. Die EU-Organe haben beschlossen, das System durch Anreizmechanismen zu stärken, um die Registrierung aller einschlägigen Interessenvertreter zu fördern. Bisher bestand der wichtigste Anreiz darin, dass die registrierten Organisationen und Einzelpersonen eine Zugangsmöglichkeit zu den Gebäuden des EP erhielten (derzeit gibt es 4900 Einzelpersonen, die die EP-Gebäude betreten dürfen) und dass sie von der Kommission über bevorstehende Strategiepläne und öffentliche Anhörungen informiert wurden. Zusätzliche Anreize werden eingeführt. Vonseiten der Kommission betrifft dies auch eine unterschiedliche Behandlung der registrierten Organisationen während öffentlicher Anhörungen, bezüglich Sachverständigengruppen oder beratenden Ausschüssen. Die Bediensteten der Kommission sollen die Interessenvertreter vor ihren Treffen fragen, ob sie registriert sind, und die Kommissare, die Mitglieder ihrer Kabinette und die Generaldirektoren werden sich nur mit registrierten Organisationen treffen, wenn deren Tätigkeiten der Pflicht zur Eintragung im TR unterliegen. Des Weiteren können nur registrierte Organisationen in den Genuss einer Schirmherrschaft der Kommission kommen, wenn deren Tätigkeiten in eine ebensolche Kategorie fallen. Das Präsidium des Parlaments hat bereits eine neue Vorschrift9 eingeführt, nach der die Sprecher bei öffentlichen Anhörungen der EP-Ausschüsse zu registrierten Organisationen gehören müssen, wenn ihre Tätigkeiten eine Eintragung in das TR erforderlich machen. Außerdem werden die Akkreditierungsverfahren vereinfacht und verbessert, und im Frühjahr 2015 soll ein weiteres Anreizpaket eingeführt werden.



Auf dem Weg zu einem obligatorischen EU-Transparenzregister für EUOrgane? Kritik am derzeitigen System Das derzeitige System ist freiwillig; daher ist eine Lobbytätigkeit in den EU-Organen ohne Registrierung nicht illegal. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge, umfasste das TR ungefähr 75 % der unternehmensbezogenen Organisationen und 60 % der NRO, die in den EU-Organen Lobbytätigkeiten durchführen. Das EP forderte in den Jahren 2008, 2011 und 2014 die Einführung eines obligatorischen Registers.



Zahlreiche Interessengruppen unterstützen diese Forderung, darunter auch die European Public Affairs Consultancies' Association (Verband der Beratungsfirmen für Politik und Lobbyarbeit) und Transparency International. Die OECD betont zwar die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Transparenz, sie empfiehlt aber nicht ausdrücklich die Einführung eines obligatorischen Registers. Der politische Wille der Kommission Juncker Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versprach, dass die Kommission in Bezug auf die Transparenz beispielhaft vorangehen werde, und beauftragte den Ersten Vizepräsidenten, Frans Timmermans mit der Ausarbeitung eines Vorschlags für eine IIV zum Aufbau eines obligatorischen Lobbyregisters für die Kommission, das Parlament und den Rat. Die Kommission hat sich verpflichtet, ab dem 1. Dezember 2014 Informationen über Zusammenkünfte der Mitglieder der Kommission, ihrer Kabinettsmitglieder und Generaldirektoren mit Lobbyisten zu veröffentlichen. 10
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Das Problem der Rechtsgrundlage Die EU darf nur im Rahmen ihrer ausdrücklichen Zuständigkeiten Gesetze erlassen, durch die den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen Pflichten auferlegt werden. Nach Artikel 298 Absatz 2 AEUV dürfen das Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Bestimmungen erlassen um sicherzustellen, dass die EU-Organe die Ausübung ihrer Aufgaben auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung stützen. Demzufolge dürfte die EU die Transparenz nur im Hinblick auf EU-Beamte und nicht auf die Lobbyisten regeln. Die einzige Rechtsgrundlage, die herangezogen werden könnte, ist die Flexibilitätsklausel in Artikel 352 AEUV. Diese besagt, dass im Falle der Notwendigkeit von EU-Maßnahmen zur Verwirklichung eines der Ziele der Verträge auch ohne eine ausdrückliche Rechtsgrundlage in den Verträgen nach einem speziellen Gesetzgebungsverfahren (Einstimmigkeit im Rat, Zustimmung des Parlaments) angemessene Maßnahmen ergriffen werden können. Das von der EU verfolgte Ziel ist die Transparenz (Artikel 1 und 15 AEUV, 10 und 11 EUV). Noch bleibt abzuwarten, wie das von Kommissionspräsident Juncker vorgeschlagene obligatorische System auf der Grundlage einer IIV im Vergleich zu einem obligatorischen System auf der Grundlage einer Verordnung aussehen würde.



Transparenz des Lobbyismus in den Mitgliedstaaten In den meisten Mitgliedstaaten gibt es keinerlei Lobbyregister. Obligatorische Transparenzregister für Lobbyisten bestehen derzeit in vier EU-Ländern (Litauen, Österreich, Polen, Slowenien). Ein derartiges Register wird bald auch im Vereinigten Königreich eingeführt, Irland wird im Jahr 2015 folgen. 11 Drei Länder benutzen freiwillige Register (Deutschland, Kroatien und Rumänien). Tabelle 1: Regulierung der Lobbytätigkeiten in den EU-Mitgliedstaaten Mitgliedstaat12



Rechtsvorschriften über Lobbying



Verhaltenskodex für Lobbyisten



Österreich Kroatien



Ja, seit 2013 Nein



Ja, gesetzlich Nein



Tschechische Republik Dänemark Finnland



Nein



Selbstregulierung



Frankreich



Deutschland



Irland Italien13 Lettland



Nein Nein



Selbstregulierung Selbstregulierung (2012) Geschäftsordnung der Genehmigt durch Nationalversammlung Präsidium der (1.1.2014) Nationalversammlung Geschäftsordnung des Nein Bundestags



Transparenzregister für Lobbyisten Ja, obligatorisch Freiwillig, Selbstregulierung Nein Nein (nur im Jahr 2012) Nein Ja, freiwillig



Freiwilliges Register für Lobbyisten des Bundestags Registrierung des Einführung durch Wird durch Gesetz über Gesetzes über Lobbying Gesetz über Lobbying Lobbying obligatorisch 2014 (anhängig) Nein Selbstregulierung Nein Nein Selbstregulierung Nein (2012)



Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder und Referat für Transparenz



Seite 8 von 10



EU-Transparenzregister



EPRS Litauen Niederlande



Polen Rumänien Slowenien Spanien Schweden Vereinigtes Königreich



Gesetz über Lobbying Verhaltenskodex 2001 Lobbyisten Geschäftsordnung des Nein Parlaments (seit 2012)



Rechtsvorschriften (7.3.2006) Nein Rechtsvorschriften (2011) Nein Nein Gesetz Transparenz Lobbying 2014



Nein Selbstregulierung (2010) Selbstregulierung Selbstregulierung Selbstregulierung (2005) über Nein des



für Ja, obligatorisch Obligatorisches Register der Organisationen und Einzelpersonen mit Zugang zum Parlament Ja, obligatorisch Ja, freiwillig Obligatorisch durch Rechtsvorschriften Nein Nein Obligatorisch (bald)



Die wichtigsten Quellen Copeland N. Review of the European Transparency Register, Briefing der EP-Bibliothek (2013) Greenwood J. & Dreger J. 'The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?', Interest Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162. Zibold F. Lobbying the EU institutions, Briefing der EP-Bibliothek (2013) Nettesheim M. Die Registrierungspflicht im Transparenzregister für Interessenrepräsentanten: EU-Kompetenzen und Grundrechtsbindungen, Fachabteilung C des EP, Studie (2013)



Endnoten 1



Als „In-House-Lobbyisten“ werden Unternehmen und Unternehmensgruppen (mit oder ohne Rechtspersönlichkeit) bezeichnet, die auf eigene Rechnung Tätigkeiten in den Bereichen Interessenvertretung, Lobbying, Werbung, öffentliche Angelegenheiten und Behördenkontakte ausüben.



2



Europarat, Dok. 11937, 5. Juni 2009, „Lobbying in a democratic society (European code of conduct on lobbying)“.



3



M. Nettesheim, Die Registrierungspflicht im Transparenzregister für Interessenrepräsentanten: EU-Kompetenzen und Grundrechtsbindungen, Fachabteilung C des EP, Studie (2013), S. 11.



4



Artikel 7, IIV.



5



J. Greenwood & J. Dreger 'The Transparency Register: A European vanguard of strong lobby regulation?', Interest Groups & Advocacy 2 (2013): 139–162, S. 3.



6



Vgl. Nettesheim, a.a.O., S. 8.



7



Die Gruppe bestand aus dem Vizepräsidenten Rainer Wieland (EPP, Deutschland), Anni Podimata (S&D, Griechenland), Edward McMillan-Scott (ALDE, Vereinigtes Königreich), Isabelle Durant (Verts/ALE, Belgien), Oldřich Vlasák (ECR, Tschechische Republik), Jiři Maštálka (GUE/NGL, Tschechische Republik) und dem Vizepräsidenten der Kommission, Maroš Šefčovič.



8



Die überarbeitete Fassung lautet: „Die Parteien sind der Auffassung, dass alle mit ihnen interagierenden Interessenvertreter diesen Verhaltenskodex einhalten sollten, unabhängig davon, ob sie, und ob es sich bei ihnen um eine einmalige oder eine häufigere Vertretung handelt.“



9



Regeln für öffentliche Anhörungen – Beschluss des Präsidiums vom 18. Juni 2003, in der Fassung vom 16. Juni 2014. PE 422.597



10



Siehe Beschlüsse der Kommission vom 25.11.2014 über die Veröffentlichung von Informationen über Treffen zwischen Kommissionsmitgliedern und Organisationen oder selbstständigen Einzelpersonen, C(2014) 9051 final, und zwischen Generaldirektoren der Kommission und Organisationen oder selbstständigen Einzelpersonen C(2014) 9048 final.



11



Im Parlament wird derzeit über eine Regierungsvorlage debattiert.
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12



In den übrigen Mitgliedstaaten – Belgien, Bulgarien, Estland, Griechenland, Luxemburg, Malta, Portugal, Slowakei und Zypern – gibt es keine Rechtsvorschriften, Verhaltenskodizes oder Register. In Ungarn gab es Rechtsvorschriften über Lobbying und ein Register, diese wurden aber im Jahr 2011 abgeschafft.



13



In Italien gibt es auf regionaler Ebene bestimmte Vorschriften über Lobbying, ferner wird in der Region Toskana ein Lobbyisten-Register geführt.



Haftungsausschluss und Urheberrecht Die Verantwortung für den Inhalt liegt ausschließlich beim Verfasser dieses Dokuments; eventuelle Meinungsäußerungen entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Das Dokument richtet sich ausschließlich an die Mitglieder und Mitarbeiter des Europäischen Parlaments und ist für deren parlamentarische Arbeit bestimmt. Nachdruck und Übersetzung zu nicht-kommerziellen Zwecken mit Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © European Union, 2014. Bildnachweis: © iQoncept / Fotolia.



[email protected] http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)
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Rat der EU - Europa EU 

25.05.2016 - gebilligt werden. Mit den beiden Verordnungen, Ã¼ber deren EntwÃ¼rfe jetzt eine Einigung erzielt wurde, soll zweierlei erreicht werden: Es soll.










 








Rat der EU - Europa EU 

26.07.2017 - Wenn sie sich für Europa entscheiden, stärkt dies unsere Wettbewerbsfähigkeit und trägt zum Wirtschaftswachstum bei", so Andres Anvelt, ...










 








für die EU - Europa EU 

Broschüre des EU-Verbraucherzentrums zum Online-Shopping ... ben von bis zu 100.000 Euro pro Konto garantieren – aller- dings nur, wenn der nationale ...










 








europa in deutschland - Europa EU 

cherrechtsvorschriften Online-Dienstleistungen sicherer machen und helfen, die ...... Bercero und Machnig eröffnen «TTIP-Ecke» im Europäischen Haus Berlin. amerikanischen ..... konto schnell und unkompliziert über wichtige Termine,.










 








eu risk assessment - ECHA - Europa EU 

14.04.2008 - In Sweden from May to July (1980), the concentration was 0.04 to 9.7 ppt (Kvesheth &. Sortland, 1982) and in tap water from Norway 0.35 ppt (National Research Council, 1983). High measurements observed in New York State in 1979, when 39 










 








Basic figures on the EU - Europa EU 

(1) Break in time series. (2) All data refer to EU-27. The overall EU target is to lift at least 20 million people out o










 








fÃ¼r die EU - Europa EU 

Die EU senkt die BankgebÃ¼hren und die Kosten fÃ¼r den Kreditkarteneinsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ...... BroschÃ¼re des EU-Verbraucherzentrums zum Online-Shopping ... ben von bis zu 100.000 Euro pro Konto garantieren â€“ aller- di










 








EU-Drogen- marktbericht - Emcdda - Europa EU 

Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt, Belastungen für staatliche Einrichtungen ... Der Markt für Heroin ist der zweitgrößte illegale Drogenmarkt in der EU.










 








Basic figures on the EU - Europa EU 

Norway. Iceland. 2015Q3. 2016Q3. Population of active enterprises, EU-28 (Million). Birth rate of enterprises (Number of enterprise births in the reference period (t) divided by the number of enterprises active in t). Note: EU-28: estimate. Greece: n










 








Zusammenfassender Bericht - Europa EU 

mit der DurchfÃ¼hrung der Ex-post-Evaluierung des EuropÃ¤ischen Jahres fÃ¼r aktives Altern und. SolidaritÃ¤t zwischen den Generationen (nachfolgend das ...










 








Press_release_Health Threats - Europa EU 

08.12.2016 - gelangten sie zu dem Schluss, dass sich der Gesundheitssicherheitsausschuss als sehr wichtig herausgestellt hat. Er ist jedoch mit ...










 








Deutschland - Europa EU 

Ende 2016 für 20 000 Personen und bis 2019 für 60 000 Personen einen Praktikumsplatz, eine duale. Ausbildung ...... Herausforderung dar, unter der ihr Erfolg in allen Schulfächern leidet. .... Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land. SE.










 








13 - consilium - Europa EU 

18.03.2013 - im Fall einer VerspÃ¤tung fern vom Ort ihrer Niederlassung LÃ¶sungen zu finden (9 Stunden bei Reisen auÃŸerhalb der EU Ã¼ber Entfernungen ...










 








555 final - Europa EU 

28.09.2017 - Inhalten und Informationen 1 fÃ¼r Milliarden von Nutzern bereit und .... nach den Vorgaben der Europol-Meldestelle fÃ¼r Internetinhalte (EU-IRU). ..... eingerichtet werden, um einen Missbrauch des Systems zu verhindern.










 








Eurostat - Europa EU 

01.06.2015 - ... und ErholungsflÃ¤chen entfiel), Zypern,. Griechenland, Kroatien, Ungarn, Portugal und die Slowakei (GrÃ¼n- und ErholungsflÃ¤chen), Italien.










 








WP 183 - Europa EU 

(beispielsweise zur Beratung Ã¼ber EnergieeinsparmÃ¶glichkeiten), allerdings nur mit ... Definition personenbezogener Daten im Zusammenhang mit intelligenten.










 








ECA Press - Europa EU 

29.06.2017 - Generationswechsels, sie gehen nicht immer an Junglandwirte mit ... dieser MaÃŸnahmen und dafÃ¼r, dass sie Junglandwirten tatsÃ¤chlich helfen.










 








Eurostat - Europa EU 

09.02.2015 - frÃ¼hen 1990er Jahre gesunken. EnergieabhÃ¤ngigkeit der EU liegt bei 53%. Im Jahr 2013 belief sich der Bruttoinlandsenergieverbrauch1 (die ...










 








Deutschland - Europa EU 

In der Tat gibt Deutschland einen größeren Anteil seines BIP für Gesundheit aus (11,2 %) als alle anderen EU-Länder (EU-Durchschnitt: 9,9 %). Während 84,5 % der Gesundheitsausgaben aus öffentlicher Hand finanziert werden – erneut der höchste Anteil i










 








Ihre Rechte - Europa EU 

07.10.2013 - behandlung klÃ¤ren sollten. Besprechen Sie die ... Informieren Sie sich Ã¼ber die Behandlungs- ... Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie viel.










 








Sonderbericht - Europa EU 

07.11.2017 - Wachstum und Beschäftigung, die 2010 auf den Weg gebracht wurde, um die. Voraussetzungen ... Sie umfasst fünf Kernziele, in den Bereichen Beschäftigung, Forschung und Entwicklung, ..... Bei Breitbandnetzen wird der ELER die vom EFRE unte










 








13 - consilium - Europa EU 

18.03.2013 - ... Luftfahrtunternehmen den Fluggästen eine fakultative Versicherung ...... 18 096 SZR entsprechenden Betrag in Euro je Fluggast im Todesfall.










 








ESTAT - Europa EU 

13.12.2016 - Ve r. KÃ¶n igre ich. Be lgie n. U n garn. N ie d e rlan d e. Finn lan d. DÃ¤n e m ark. Ã–sterre ich. Malta. Slow e n ie n. Irlan d. Zyp e rn. Slo w a kei.










 








Living conditions - Europa EU 

people who are active citizens, the share of people that participate ... economy. It is simply the income level that div
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